
 

 

 

Information nach Artikel 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

zur Erhebung personenbezogener Daten (Stand: 13.09.2018) 

Vermessung und Kataster 

 
 

1. Verantwortlicher 

Kreis Coesfeld – Der Landrat 

Abt. 62 – Vermessung und Kataster 

Friedrich-Ebert-Str. 7 

48653 Coesfeld 

Tel.: 02541/18-6200 

E-Mail: katasteramt@kreis-coesfeld.de 

Internet: www.kreis-coesfeld.de 
 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Kreis Coesfeld – Der Landrat 

Datenschutzbeauftragte/r 

Friedrich-Ebert-Str. 7 

48653 Coesfeld 

Tel.: 02541/18-1406 

Fax: 02541/18-1499 

E-Mail: datenschutz@kreis-coesfeld.de 
 

 

3. Zwecke der Datenverarbeitung 

Ihre Daten werden zur Aufgabenerfüllung nach dem 

Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW) 

erhoben. 
 

 

4. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 

Art. 6 Abs. 1 Buchst. a, c, e  DS-GVO i.V.m. §11 

Abs. 1 und 5, §12 Nr. 3 und § 23 VermKatG NRW 

und §31 Abs. 3 Abgabenordnung AO 
 

 

5. Quelle der Daten 

Ihre Daten wurden uns von Ihnen zum Zwecke einer 

Antragsbearbeitung übermittelt. Die Eigentümeran-

gaben des Liegenschaftskatasters werden in Über-

einstimmung mit den Angaben des Grundbuchs 

geführt. Hierzu erfolgt ein regelmäßiger Datenaus-

tausch des Grundbuchamtes mit dem Katasteramt.  
 

 

6. Kategorien der verarbeiteten Daten 

Es werden folgende personenbezogene Daten von 

Ihnen verarbeitet: 

 Angaben zu Ihrer Person als Antragsteller  

 Namen, Geburtsdaten und rechtliche Anteilsver-

hältnisse der Eigentümerinnen und Eigentümer 

sowie der Erbbauberechtigten, die der Katasterbe-

hörde bekannt gewordenen aktuellen Anschriften 

und die Angaben zu Verwaltern sowie die Grund-

buchbezeichnung 
 

 

7. Bereitstellung der Daten 

Die Bereitstellung der Daten ist in Abhängigkeit von 

der Art der Daten gesetzlich vorgeschrieben. Zur 

Bereitstellung sind Sie grundsätzlich verpflichtet. 

Sofern Angaben freiwillig zu machen sind, werden 

sie darauf hingewiesen.  Falls Sie die Daten für eine 

Antragsbearbeitung nicht bereitstellen, kann Ihr An-

trag nicht bearbeitet werden.  

 
 

8. Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

der Daten 

Ihre Angaben im Rahmen einer Antragsbearbeitung 

werden nicht weiter gegeben 

Die Eigentümerangaben des Liegenschaftskatasters 

werden jedem bereitgestellt, der ein berechtigtes 

Interesse darlegt (§ 14 Abs. 2 VermKatG NRW). 

Einer Darlegung des berechtigten Interesses bedarf 

es nicht, wenn Behörden, Öffentlich bestellte Ver-

messungsingenieurinnen und Öffentlich bestellte 

Vermessungsingenieure, Markscheiderinnen und 

Markscheider sowie Notarinnen und Notare im Rah-

men der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben 

tätig werden oder wenn Eigentümerinnen, Eigentü-

mer und Erbbauberechtigte die sie betreffenden 

Eigentümerangaben beantragen.  
 

 

9. Dauer der Speicherung 

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange 

gespeichert, wie dies nach Wegfall des Verarbei-

tungszwecks unter Beachtung der gesetzlichen Auf-

bewahrungsfristen erforderlich ist. 
 

 

10. Rechte der betroffenen Person 

Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DS-

GVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten 

verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berich-

tigung zu (Art. 16 DS-GVO). Liegen die gesetzlichen 

Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 

oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen 

sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen 

(Art. 17, 18 und 21 DS-GVO). Darüber hinaus be-

steht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehör-

de. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Landesbe-

auftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen (www.ldi.nrw.de). 
 

11. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Wenn Sie in die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten eingewilligt haben, kön-

nen Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft 

widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverar-

beitung wird dadurch nicht berührt. 

 

 
 
 
 
 
 

Der Landrat 


